
                 Deutsches Grundgesetz 

Artikel 3 Deutsches Grundgesetz 

(1)  Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2)  Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

          Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 

          die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3)  Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

          seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 

          oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 

          darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

 

Artikel 17 Deutsches Grundgesetz 

                  Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit   

                Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. 

 

               Artikel 19 Deutsches Grundgesetz 

   (4)  Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht 

          ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, 

          ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

 

               Artikel 93 Deutsches Grundgesetz 

              (1)  Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

                 4a.  über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben 

                        werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in 

                        einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte 

                        verletzt zu sein; 

                  Artikel 101 Deutsches Grundgesetz 

(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen 

Richterentzogen werden. 

Artikel 103 Deutsches Grundgesetz 

(1)  Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 


